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tung der allgemein anerkannten Normen nachteilig abmin-
dern. Solche Abschriften verlocken allzu leicht zu modifizier-
ten Wiedergaben bestehender Normentexte. Sie fithren auch
fast unweigerlich zum Riickfall zur Anarchie der privaten
Bedingungen, wie diese aus der Urzeit zur Geniige bekannt
sind und leider teilweise bis in die heutige Zeit weiter
existieren.

Mit der gegenwartig in Arbeit befindlichen Revision der
Norm 118 werden moglichst umfassende, der gesamten Viel-
falt des Baugewerbes gerecht werdende Alllgemeine Bestim-
mungen angestrebt. In diesem Zusammenhang diirften einige
Hinweise auf den Inhalt nitzlich sein, welche die Bedeutung
der Norm 118, insbesondere fiir Bauleitungen unterstreichen.

Die Allgemeinen Bedingungen fiir Bauarbeiten der
Norm 118 umfassen die allgemein anerkannten Grundlagen
fiir den Werkvertrag in seiner umfassenden Bedeutung vom
Zustandekommen des Werkvertrages iiber die Handhabung
der Bedingungen fiir die Ueberwachung und Kontrolle der
Arbeiten wédhrend der Bauausfiihrung, tiber die Schluss-
abrechnung und bis zum Ablauf der Garantie.

Einerseits ergeben sich die Verpflichtungen des Bauherrn
und des Unternehmers aus dem Werkvertrag, anderseits ist
die Bauleitung die Beauftragte, im Sinne einer Treuhidnderin,
des Bauherrn. Das bedeutet, dass die Bauleitung dem Unter-
nehmer gegeniiber den Bauherrn vertritt und damit an vor-
derster Front Rechte und Pflichten des Bauherrn zu wahren
hat, entsprechend den Vereinbarungen im Werkvertrag und
insbesondere auch gemdiss den Bedingungen der Norm 118.
Die erforderlichen Grundlagen zur Erfiillung der Aufgaben
der Bauleitung sind in der Norm 118 enthalten. Diese
umfasst dariiber hinaus auch die Definitionen und Umschrei-
bungen der Pflichten und Kompetenzen der Bauleitungen,
sozusagen in Form eines allgemein giiltigen Pflichtenheftes.
Zusammen mit den Bestimmungen iiber die Verpflichtungen
des Unternehmers sind damit die organisatorischen Voraus-
setzungen flr eine sachliche Zusammenarbeit zwischen Bau-
leitung und Unternehmer gegeben.

Eine reibungslose und rationelle Ausfiihrung der Bau-
arbeiten setzt, iiber die Regelung der Verpflichtungen und
Kompetenzen hinaus, vor allem vollstindige und klare
Grundlagen zum Werkvertrag voraus. Zur Erreichung dieses
Zieles sind prazise und liickenlose Ausschreibungsunterlagen
der Bauleitung massgebend. Die Norm 118 umschreibt dies-
beziiglich die Anforderungen, die an die Submissionsunter-
lagen der Bauleitungen zu stellen sind. Sie enthdlt auch die
Hinweise, welche Gegebenheiten entsprechend der Besonder-
heit der Arbeit zum voraus durch die Bauleitung zu ermitteln
sind. Wird diesen Anforderungen durch die Bauleitung
Beachtung geschenkt, so ermoglicht dies dem Unternehmer,
zu jeder klar beschriebenen Leistungsposition auch einen flir
die Bauausfiihrung giiltigen und eindeutigen Preis zu kalku-
lieren.

Oft fithren Festlegungen von Nachtragspreisen = fiir
Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht in zutreffender
Form in einem Einheitspreis umschrieben sind, zu Schwierig-

keiten zwischen Bauleitung und Unternehmer. Mit der Revi-
sion der Norm 118 wird diesem Umstand noch vermehrt
Rechnung getragen. Das Vorgehen, ausgehend von vertrag-
lich festgelegten Preisen, bis zur Begriindung der Ausfiihrung
in Regie fiir den Fall, dass keine Verstindigung zustande
kommt, wird eingehend und in der folgerichtigen Art be-
schrieben. Selbst die Bedingungen, auf welche Kostengrund-
lagen sich die Nachtragspreise zu stiitzen haben, fehlen nicht,
um klare Voraussetzungen zu schaffen fiir spitere, diesbeziig-
liche Teuerungsabrechnungen. Solche Wegleitungen, die ein
vertragskonformes Vorgehen zum voraus umschreiben, tra-
gen zur sachlichen Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
partnern bei und sind fiir Bauleitungen besonders wertvoll.

Einen besonderen Hinweis verdienen die Bestimmungen
flir die Abrechnungen betreffend die Aenderungen der
Lohne, Materialpreise und anderer Kostengrundlagen. Die
Norm 118, ganz speziell in der vorgesehenen, revidierten
Fassung, trédgt betont auch den Bediirfnissen der Bauleitun-
gen Rechnung und zeigt den Aufbau der Teuerungsberech-
nung in systematischer Art, mit welcher manche bisherige
Komplikation auf klare und iibersichtliche Grundlagen
zuriickgefiihrt wird.

Zusammenfassend darf vom Standpunkt der Bauleitun-
gen aus festgehalten werden, dass die Allgemeinen Bedingun-
gen der Norm 118, insbesondere nach der Revision mit den
Anpassungen an den Stand der gegenwirtigen Entwicklungen
und die heutigen Anforderungen, einem dringenden Bediirf-
nis entsprechen. Mit der konsequenten Anwendung der
Norm 118 werden klare Verhéltnisse beziiglich der Pflichten
und Kompetenzen der Bauleitungen sowie fiir die Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmer geschaffen.

Die Befolgung der Allgemeinen Bedingungen fiir Bau-
arbeiten vereinfacht und erleichtert die Arbeiten der Bau-
leitungen auf rechtlich fundierten Grundlagen. Die Norm 118
engt die Vertragsfreiheit nicht ein, sie enthdlt die unumging-
lich notwendigen und allgemein anerkannten Bedingungen
zur Regelung des Vorgehens in allen jenen Féllen, fiir welche
im Werkvertrag nicht schon spezielle Vereinbarungen getrof-
fen worden sind.

Eine strikte Anwendung der Norm 118 durch. alle Bau-
leitungen, unter Verzicht auf eigene Privatbedingungen,
schafft giinstige und eindeutige Voraussetzungen fiir einen
klaren Werkvertrag und eine reibungslose und rationelle
Bauausfiihrung und trdgt ganz allgemein zu einem Ver-
trauensverhéltnis zwischen Bauleitungen und Unternehmern
bei. Mit der kompromisslosen Anwendung der wortlich
immer gleichen Allgemeinen Bedingungen der Norm 118
wird es moglich sein, dass Bauleitungen und Unternehmer
dieselbe Sprache sprechen, das heisst unter demselben Text
auch das gleiche verstehen. Dem Gebot der Zeit entspre-
chend, kann damit auch ein Beitrag zur rationellen Zusam-
menarbeit im Baugewerbe geleistet werden.

Adresse des Verfassers: Bruno Hediger, dipl. Ing. ETH/SIA, in
Firma Suiselectra, 4000 Basel, Dornacherstrasse 95.

Uberlegungen eines Unternehmers zum Werkvertrag im Bauwesen

Von Duri Prader, dipl. Ing. ETH/SIA, Zirich

Der Begriff des Werkvertrages ist im schweizerischen
Recht bekanntlich folgendermassen definiert: Durch den
Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstel-
lung eines Werkes und der Hersteller zur Leistung einer
Vergiitung.

Im Bauwesen zeichnen sich die Werkvertrage, wahr-
scheinlich fast ausnahmelos, durch eine Besonderheit aus, die
fiir die Zeit der Bauausfiihrung dem Verhiltnis zwischen dem
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Bauherrn als Besteller und dem Unternehmer eine besondere
Eigenart gibt. Die Besonderheit liegt in jenen vertraglichen
Bestimmungen, welche beispielsweise in der Norm SIA 118
(1962) im Art. 5/1 folgendermassen zum Ausdruck kommen:
«Die Bauleitung ist berechtigt, wihrend der Ausfithrung die
ihr zweckmissig oder notwendig erscheinenden Anderungen
an Plinen und Vorschriften vorzunehmen.»

Aus den Bestimmungen solcher Art ergibt sich, dass der
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Werkvertrag im Bauwesen nicht die Herstellung eines Werkes
betrifft, das im Zeitpunkt des Angebotes und der Vertrags-
entstehung abschliessend definiert wére. Lage, Grosse, Struk-
tur, Arbeitsvorschriften und Endqualitdt sind oft nur vor-
laufig festgelegt und konnen spiter noch Anderungen erfah-
ren. Den sich erst spiter ergebenden Uberlegungen und
Wiinschen des Bestellers ist ein weitgehender Spielraum
gelassen. Und ebenso ist die erforderliche Beweglichkeit
gegeben, sich laufend den Notwendigkeiten anpassen zu
konnen, die sich aus dem Aufschliessen des Baugrundes
oder aus anderen Gegebenheiten noch zeigen.

Die Freiheit, die damit dem Besteller im Werkvertrag
zusteht, ist dem Grundsatz nach zweckmadssig und sinnvoll,
wie jeder weiss, der mit dem praktischen Baugeschehen zu
tun hat. Sie hat aber einen erheblichen Einfluss auf das
Verhiltnis der Vertragspartner und manchmal auch einen
noch grosseren Einfluss, als zweckméssig und sinnvoll wire.
Das ist ohne weiteres verstindlich, wenn man sich vor Augen
hilt, wie in jedem Lebensbereich eine gegebene Freiheit leicht
dazu fiihrt, sie weitgehender als unbedingt zweckmissig zu
beniitzen.

Fiir den Unternehmer ergeben sich daraus gewisse Kom-
plikationen. Die von ihm zu erbringende Leistung ist nicht
voraus fest bestimmt, und damit sind auch sein sukzessives
Tun und Verhalten nicht fest bestimmbar. Es konnen durch
Bestellungsdnderungen immer wieder Umgestaltungen seiner
Arbeit notwendig werden. Die Anspriiche an seine Beweg-
lichkeit liegen manchmal nahe bei jenen, denen sich ein Arbeit-
nehmer im Dienstvertrag gegeniibersieht. Und doch ist es ein
Werkvertrag, der den Besteller und den Unternehmer verbin-
det. Der Unternehmer braucht geniigend Freiheit. Seine
unternehmerische Aufgabe und seine Moglichkeit, im Kon-
kurrenzkampf zu bestehen, liegen darin, dass er innerhalb der
vertraglichen Randbedingungen als Spezialist frei nach seinen
fachménnischen und dkonomischen Gesichtspunkten dispo-
nieren soll und konnen muss.

Dass das Werk, welches herzustellen ist, nicht im voraus
abschliessend definiert ist, beeintridchtigt die unternehme-
rische Freiheit. Dazu kommt etwas Zusitzliches. Der Werk-
vertrag hat bestimmte Leistungen in bestimmter Zeit gegen
bestimmte Vergiitungen in entsprechender Zeit zum Gegen-
stand; werden Anderungen der zu erbringenden Leistungen
angeordnet, sind damit Anspriiche auf Anderung der Ter-
mine und der Vergiitungen verbunden.

Die hier kurz skizzierte Sachlage beleuchtet, weshalb im
Bauwesen die werkvertraglichen Beziehungen zwischen den
Vertragspartnern und ihren beauftragten Organen in vielen
praktischen Fillen nicht ausgesprochen einfach sein konnen.
Sollen trotzdem zum Nutzen des gemeinsamen Bemiihens um
das Werk die Beziehungen gute und verstindnisvolle Bezie-
hungen sein konnen, dann miissen die werkvertraglichen
Texte die unerlisslichen Voraussetzungen dazu schaffen. Die
Freiheiten jedes Partners und die Grenzen der Freiheiten
miissen in fairer und ausgeglichener Weise klar bestimmt
sein. Nur so wird die Verstindigungsmoglichkeit einfach und
die Bereitschaft zum gegenseitigen Verstdndnis gefordert. Es
gibt in seltenen extremen Féllen bei Submissionen Vertrags-
texte, die besonders weit von diesem Ziel abliegen. Sie
prisentieren sich als ob sie Dienstvertrige mit ausgeschlos-
sener Kiindigungsmoglichkeit wéren. Aber selbst solche
Grenzfille bieten nach der praktischen Erfahrung starke
Indizien, dass ihre Entstehung nicht einem negativen Sinn
und Geist entspringt, sondern den Schwierigkeiten, die das
Ausarbeiten ausgewogener und klarer Vertragstexte an sich
anerkanntermassen eben bietet. Die Ungelibtheit, die Un-
sicherheit, der ungeniigende Ueberblick in dieser schwierigen
Sparte fiihren wie iiberall in jene Richtung, die als sichere
Seite betrachtet wird: ein solcher Vertragstext wird unaus-
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gewogen und unklar. Das zieht dann viele Unzukommlich-
keiten nach sich.

Gute vertragliche Texte sollten nach beiden Seiten fair
sein, zudem klar formuliert, in den verschiedenen Teilen
unter sich vertrdglich und den gesetzlichen Bestimmungen
nicht zuwiderlaufend. Sie sollten nicht nur jenen verstindlich
sein, welche die Texte unterzeichnen, sondern sie sollten doch
auf den unteren Stufen den Mitarbeitern beider Partner als
handliche Dienstanleitungen dienen. Das bedeutet, dass sie
fiir technisches Personal leicht verstandlich sein miissen, klare
und einheitliche Begriffsverwendung enthalten sollen, so dass
sie gleichzeitig Instruktion und Repetition vermitteln. Hiefiir
ist die Uebersichtlichkeit wichtig, also der Aufbau als Nach-
schlagewerk.

Das Bewusstsein, dass die Erfiillung dieser Anforde-
rungen schwierig ist, hatte die Ingenieure und Architekten,
die im SIA zusammengeschlossen sind, zur Aufstellung der
Norm 118 gefiihrt, deren heute giiltige Ausgabe aus dem
Jahre 1962 datiert. Die erhoffte allgemeine Verbreitung und
Beniitzung einer solchen Standardformulierung wiirde den
Wert als Nachschlagewerk wesentlich erhohen; einen solchen
Zweck erfiillt ein Text fiir jeden Einzelnen umso leichter und
besser, je allgemeiner und haufiger ein solcher Standardtext
im Gebrauch steht.

Der Vorteil gut ausgearbeiteter Standardtexte von
hohem Gebrauchswert hat sich in vielen Lebensgebieten
erwiesen, in denen eine Vielfalt von Textwerken sehr unter-
schiedlicher Qualitat fiir alle Beteiligten Erschwernisse,
Unsicherheiten und Arger bringen wiirde. Sowohl fiir den
Bauherrn wie fiir den Unternehmer ist die méglichst rei-
bungslose Durchfithrung der Arbeiten von Interesse, also die
Vermeidung der Entstehung von Differenzen auf jenen Stu-
fen, die miteinander den hiufigsten Kontakt haben.

Die Tatsache, dass die Norm 118 noch nicht die zum
vollen allseitigen Nutzen notwendige geniigend allgemeine
Anwendung gefunden hat, ist — objektiv gesehen — in gewis-
sem Mass verstindlich. Jeder, der die gegenwirtige Fassung
dieser Norm benutzt, und jeder, der sie mit Uberlegung nicht
benutzt, ist sich bestimmt der weiteren Verbesserungs-
moglichkeiten bewusst, welche der SIA in der Weiterbearbei-
tung wahrnehmen konnte.

Die Feststellung ist mit manchen Beispielen zu belegen,
von denen hier einige gestreift werden sollen.

Die jetzige Fassung ist als Nachschlagewerk miihsam.
Die Gliederung wirkt fast zuféllig. Es wurde dem Grundsatz
gefolgt, Wiederholungen nicht zuzulassen, welche doch fiir
ein Nachschlagewerk unerlisslich sind. Es fehlen Hinweise
auf Zusammenhinge zwischen verschiedenen Artikeln, Hin-
weise, die sehr praktisch wiren. Beispielsweise ist unter dem
Titel «Fristen» (Art. 13) nicht alles zu finden, was die Norm
{iber Fristen sagt. Wer weiss auf Anhieb, ohne die ganze
Norm lesen zu missen, wo er sonst noch suchen muss, und
ob er dann alles gefunden hat? — Es ist ausgesprochen
nachteilig, wenn der Sinn einer Textstelle erst zu Tage tritt,
falls man in einem ganz andern Artikel eine bestimmte
Textstelle dazunimmt, die man aber zuerst finden oder bereits
kennen muss.

Uber die Frage, welches Merkmal eine Position zu einer
Eventualposition (Art. 6/4) im Sinn der Norm stempelt, sind
in guten Treuen mehrere verschiedene Meinungen vertretbar.
Da, wo es sich um Fragen dreht, welche die Sicherheit
betreffen, tritt die Bestimmung iiber die Eventualpositionen
(Art. 6/4) hinter dem Gesetz (KUVG) zuriick. Dass diese
Tatsache in der Norm nicht Beriicksichtigung gefunden hat,
macht ihren Instruktionswert ungeniigend. Den Begriff der
«sachgemissen Ubereinstimmung» im Art. 6/5 das heisst im
dortigen Zusammenhang beizubehalten, falls der SIA die
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schweizerischen Juristen beschiftigen mochte, hat ein Alt-
Bundesrichter empfohlen.

Die Bestimmungen tiber die 20 %,-Grenze (Art.9) sind
im Hochbau angebracht; bei grossen Tiefbauarbeiten sind sie
einfach fehl am Platz und einem Bauherrn schwerlich zuzu-
muten.

In der notwendigen weiteren Verbesserung der Norm
118 liegt fiir den SIA eine Aufgabe, die seiner Zielsetzung
dient: die Berufsinteressen der Mitglieder zu wahren, deren
Tatigkeit in ethischer Beziehung auf hoher Stufe zu halten,
die Wahrung der beruflichen Rechte und der Wiirde der
Mitglieder zu fordern. Wie bald und wie weit die Norm 118
noch allgemeiner zu klaren und fairen Werkvertrdagen fiihrt,
hingt einfach von der Hohe des praktischen Gebrauchs-
wertes ab, den die Mitglieder verschiedenster Richtung bei
der gemeinsamen Weiterbearbeitung dieser Norm geben.

Jene vergangenen Zeiten, da der Bauherr Anlass hatte,

vorsichtshalber den Zement selber zu liefern, und da sich der
technisch Ausgebildete recht als Kaufmann fiihlte, wenn er
einen unklaren oder einseitigen Vertrag geschaffen hatte,
liegen weit zuriick.

Heute, da fast jeder im Konkurrenzkampf steht, ist der
Sinn fiir verniinftiges wirtschaftliches Verhalten allseits erheb-
lich grosser. Der Nutzen von fairen und klaren Vertrigen
wird weitsichtiger erkannt als frither. Dazu ist die Einsicht in
die Wechselwirkung gestiegen, die zwischen immer differen-
zierterer Projektierung und zunehmend spezialisierterer Aus-
fiihrung besteht und beiden Vertragspartnern Vorteile bringen
kann.

Die positive Entwicklung wird in diesen Richtungen
weitergehen. Die grosse Zahl der SIA-Mitglieder zihlt dar-
auf, dass ihr Verein sein maoglichstes in diesem Sinn beitrigt.

Adresse des Verfassers: Duri Prader, dipl. Ing. ETH/SIA, bei
Prader AG, 8001 Zurich, Waisenhausstrasse 2.

Die werkvertraglichen Garantiefristen im Zusammenhang mit dem Begriff

des unbeweglichen Bauwerkes

Von Dr. Robert Miiller, Rechtsanwalt in Zirich

Die Verpflichtung des Unternehmers im Werkvertrag
besteht selbstverstdndlich nicht nur in der Herstellung eines
Werkes, wie dies Art. 363 OR in allgemeiner Form feststellt.
Der Besteller hat vielmehr Anspruch darauf, dass das Werk
den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspreche, ins-
besondere die zugesicherten Eigenschaften aufweise und nicht
an Méngeln leide. Je nach der Erheblichkeit der Abweichung
vom Vertrage und der Méngel kann der Besteller die An-
nahme des Werkes verweigern oder Minderung des verein-
barten Werklohnes, gegebenenfalls auch die unentgeltliche
Verbesserung des Werkes verlangen. In beiden Fillen stehen
ihm bei Verschulden des Unternehmers die Anspriiche fiir den
allfdllig von ihm erlittenen Schaden zu.

Handelt es sich dagegen um Werke, die auf dem Grund
und Boden des Bestellers errichtet sind und ihrer Natur nach
nur mit unverhdltnisméssigen Nachteilen entfernt werden
konnen, so stehen dem Besteller nach Art. 368 Abs. 3 OR nur
die Anspriiche auf Werklohnminderung oder Verbesserung
des Werkes zu. Der Gesetzgeber unterscheidet mithin schon
bei den Rechtsfolgen der Vertragsabweichung und der Mingel
des Werkes zwischen «Nicht-Bauwerken» einerseits und
«Bauwerken» anderseits, wobei iiber die Tragweite des letzt-
genannten Begriffes im Rahmen des Art. 371 OR, wo von der
Verjihrung der dem Besteller zustehenden Gewiéhrleistungs-
anspriiche die Rede ist, nichts ausgesagt sein soll.

Nun konnen aber die obgenannten Rechte des Bestellers
(Wandelung, Minderung und Verbesserung bei Mangelhaftig-
keit oder Abweichung vom Vertrag des Werkes) zeitlich nicht
unbefristet geltend gemacht werden.

Dem Besteller obliegt nach Ablieferung des Werkes nicht
nur die in Art. 367 OR umschriebene Priifungspflicht, sondern
er hat zur Wahrung seiner Anspriiche gewisse Fristen zu
wahren. Es sind zu unterscheiden: Riigefrist, Garantiefrist
und Verjdhrungsfrist. Dabei ist zu beachten, dass zwischen der
gesetzlichen Regelung und derjenigen in den Allgemeinen
Bedingungen fiir Bauarbeiten, STA-Norm 118, gewisse Unter-
schiede bestehen.

Vorweg aber die gesetzliche Regelung: Die Riigefrist ist
sehr kurz bemessen. Allfdllige Méngel sind sofort nach der
Entdeckung zu riigen, ansonst das Werk als genehmigt gilt.
Zuwarten von wenigen Tagen kann schon den Verlust der
Anspriiche zur Folge haben. Dass die festgestellten Mangel in
der Riige nach Moglichkeit zu umschreiben sind, liegt auf der
Hand. Nicht substantiierte Méngelriigen sind wirkungslos.
Schweizerische Bauzeitung -
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Die Riige hat innerhalb der Garantiefrist zu erfolgen. Diese ist
ihrer rechtlichen Natur nach Verjihrungsfrist. Das bedeutet,
dass sie durch Klage oder Einrede vor Gericht, Betreibung
oder Anerkennung durch den Unternehmer unterbrochen
werden kann und daraufhin neu zu laufen beginnt, aber wohl-
gemerkt, nicht als Garantiefrist, sondern nur als Verjdhrungs-
frist fuir einen aus einem wahrend der Garantiefrist geriigten
Mangel bereits entstandenen Anspruch des Bestellers. Die
Garantiefrist ist mithin die Frist, innerhalb welcher ein
entdeckter Mangel (sofort) geriigt werden muss, die Verjih-
rungsfrist die Frist, wahrend welcher der entstandene
Gewdhrleistungsanspruch rechtlich durchgesetzt werden kann,
ohne dass ihm die Verjahrungseinrede entgegenstiinde. Die
gesetzliche Garantiefrist kann gegen den Willen des Unter-
nehmers nicht verldngert werden, wohl aber, wie dargelegt, die
Verjahrungsfrist fiir einen bereits entstandenen Anspruch.

Die gesetzliche Garantiefrist betrdgt im Werkvertrags-
recht ein Jahr, als Ausnahme bei «unbeweglichen Bau-
werken» aber funf Jahre. Die Verjihrungsfristen sind iden-
tisch, konnen aber, wie besprochen, verldngert werden.

Das Kriterium fiir die Dauer der Frist liegt im Begriff des
«unbeweglichen Bauwerkes». Der Streit dariiber, ob die
einjahrige Frist des Art. 371 Abs. 1 OR oder die fiinfjdhrige
des Art. 371 Abs. 2 OR Anwendung finde, dreht sich mithin
regelmissig um die Frage, was unter einem «unbeweglichen
Bauwerk» zu verstehen sei.

Hiezu sind die verschiedensten Auffassungen vertreten
worden, auf welche im Rahmen dieser kurzen Betrachtung
nicht eingetreten werden kann und wonach umso weniger ein
Bediirfnis besteht, als das Bundesgericht im Herbst 1967 m. W.
erstmals zur Frage Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte. Es
hat mit seinem Entscheid klare Abgrenzungen getroffen, so
dass die bis anhin #dusserst kontroverse Frage ihre LoOsung
gefunden haben diirfte. Ich verweise auf BGE 93 II 34. Das
Bundesgericht stellt fest, der Grund, aus dem Art. 371 Abs. 1
OR die Gewihrleistungsspflicht des Unternehmers auf ein
Jahr beschrinke, treffe bei unbeweglichen Werken grund-
sdtzlich in gleicher Weise zu, wie bei beweglichen. Die kurze
Verjahrungsfrist soll verhiiten, dass der Besteller seine
Anspriiche erst in einem Zeitpunkt geltend mache, indem der
Unternehmer nicht mehr auf seine Gewéhrsleute, besonders
auf die Materiallieferanten, zuriickgreifen konne. Diese grund-
sitzliche Uberlegung habe im Sinne einer Ausnahme nur bei
«unbeweglichen Werken» vor der andern zuriickzutreten,

397



	Überlegungen eines Unternehmers zum Werkvertrag im Bauwesen

